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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Zentrale Dienste 
 
 

Vorlagen-Nr. 
0072/2023 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Haushaltsausschuss 26.06.2023  
 
 

Kreisausschuss 27.06.2023  
 
 

Kreistag 29.06.2023  

 

 

Betreff:  

Gleichstellungsplan für die Kreisverwaltung (01.07.2023 bis 30.06.2026) 

 
Beschlussvorschlag: 
Der anliegende Gleichstellungsplan wird beschlossen und tritt zum 01.07.2023 in Kraft. 
 

 
Sachverhalt: 
Gem. § 15 Abs. 1 des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (NGG) hat jede 
Dienststelle mit mindestens 50 Beschäftigten jeweils für drei Jahre einen Gleichstellungsplan 
zu erstellen.  

Gleichstellungspläne sind ein wichtiger Baustein für Chancengleichheit und 
Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sie dienen als Leitfaden, um sicherzustellen, dass 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängig von ihrem Geschlecht die gleichen 
Möglichkeiten und Rechte haben.  

Der Landkreis Wittmund setzt sich aktiv dafür ein, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, in der 
alle Beschäftigten ihr volles Potenzial entfalten können und Diskriminierung keinen Platz hat. 

Gem. § 15 Abs. 2 NGG dient als Grundlage des Gleichstellungsplans eine 
Bestandsaufnahme und Analyse der Beschäftigtenstruktur und der zu erwartenden 
Fluktuation. Daher werden zunächst Personaldaten vorgestellt und analysiert. Die Analyse 
gibt Aufschluss über den Ist-Zustand sowie darüber, an welchen Stellen 
Unterrepräsentanzen abgebaut werden müssen. Die Unterrepräsentanz eines Geschlechts 
liegt gemäß § 3 Abs. 3 NGG vor, wenn dessen Anteil in einem Bereich einer Dienststelle 
unter 45% liegt. Anschließend wird eine Prognose über die Fluktuation in den nächsten drei 
Jahren, in denen dieser Gleichstellungsplan Gültigkeit hat, abgegeben. Im Rahmen dieses 
Plans wurden Ziele und konkrete Maßnahmen entwickelt, um die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit und die Schaffung eines 
bewusst diversen und inklusiven Arbeitsumfelds zu fördern. 

Der anliegende Gleichstellungsplan wurde in enger Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsbeauftragten und dem Personalrat entwickelt. 
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Vorlage betrifft klimarelevante Maßnahmen: Ja    Nein   
Falls ja, in welcher Art: Siehe Anlage 
 

 

 

 

 

Wittmund, den 07.06.2023  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Börgmann, Wiebke  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
2023 - 2026 Gleichstellungsplan 
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